
Sympany 
Peter Merian-Weg 4, 4002 Basel 
+41 58 262 42 00 
service@sympany.ch 

1 
 

Leistungsvergleich flex kolping und hospita flex 

Viele Leistungen sind bei Ihrer aktuellen Spitalzusatzversicherung flex kolping und der vergleichbaren Versicherung 

hospita flex gleich. Die wichtigsten Unterschiede haben wir Ihnen unten aufgelistet und die für Sie bessere Leistung 

grün markiert.  

 flex kolping hospita flex 

Stationäre Aufenthalte   

Spitalbehandlungen 100% der Kosten abzüglich 
Kostenbeteiligung: 

 halbprivat: 35% der Kosten bis 
maximal CHF 2’000.– pro 
Kalenderjahr 

 privat: 50% der Kosten bis 
maximal CHF 4’000.– pro 
Kalenderjahr 

100% der Kosten abzüglich 
Kostenbeteiligung: 

 halbprivat: 15% der Kosten bis 
maximal CHF 1’500.– pro 
Kalenderjahr 

 privat: 25% der Kosten bis 
maximal CHF 4’500.– pro 
Kalenderjahr 

 für Familien: maximal CHF 4’500.– 
pro Kalenderjahr 

Psychiatrieaufenthalte 100% der Kosten, bis zu 90 Tage  
pro Kalenderjahr 

Tag 1–90: 100% der Kosten 
Tag 91–180: Tagespauschalen 
innerhalb von 3 Kalenderjahren 

Rehabilitation 100% der Kosten, bis zu 90 Tage  
pro Kalenderjahr 

Innerhalb von 3 Kalenderjahren:  
Tag 1–60: 100% der Kosten 
Tag 61–180: Tagespauschalen 

Rooming-in (Aufenthalt mit Kind  
im selben Spitalzimmer) 

Keine Kostenübernahme 50% der Kosten bis maximal 
CHF 50.– pro Tag 

Wahlbehandlung im Ausland Keine Kostenübernahme Übernahme der Mehrkosten, die bei 
Aufenthalt in einem Referenzspital 
im Wohnkanton im Vergleich 
zwischen der allgemeinen und der 
versicherten Abteilung entstanden 
wären 

Transporte   

Medizinisch bedingte Transporte 
zum Arzt oder ins Spital, 
Repatriierung 

Rettungs-, Bergungs- und 
Suchaktionen 

100% der Kosten 
 
 

Maximal CHF 20’000.– pro 
Kalenderjahr 

CHF 30’000.– pro Kalenderjahr 
inklusive Rettungs- und 
Bergungsaktionen 

Suchaktionen: keine 
Kostenübernahme 
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Mutterschaft   

Geburt im Spital Deckung wie bei Krankheit. 
Karenzfrist: 365 Tage 

Übernahme der Spitalkosten des 
gesunden Neugeborenen bis 
maximal 10 Tage, sofern es bei 
Sympany versichert ist 

Deckung wie bei Krankheit. 
Karenzfrist: 270 Tage 

Übernahme der Spitalkosten des 
gesunden Neugeborenen, sofern es 
oder die Mutter bei Sympany 
versichert ist 

Geburt in anerkanntem Geburtshaus Stationär: analog «Geburt im Spital» 
Ambulant: keine Kostenübernahme 

90% der Kosten bis maximal 
CHF 2’000.– pro Geburt 

Haushaltshilfe nach Geburt Keine Kostenübernahme Nach Geburt im Spital: bis zu 
CHF 70.– pro Tag, maximal CHF 980.– 

Nach Haus-/ambulanter Geburt: bis 
zu CHF 105.– pro Tag, maximal 
CHF 1’470.– 

Pflege 
ärztlich verordnet 

  

Krankenpflege zuhause CHF 50.– pro Tag bis maximal 
CHF 1’500.– pro Kalenderjahr 

Keine Kostenübernahme 

Haushaltshilfe CHF 50.– pro Tag bis maximal 
CHF 1’500.– pro Kalenderjahr 

CHF 35.– pro Tag bis maximal 
CHF 490.– pro Kalenderjahr 

Für Personen, die Kinder betreuen: 
CHF 70.– pro Tag bis maximal 
CHF 980.– pro Kalenderjahr 

Kuren 
ärztlich verordnet 

  

Badekuren CHF 30.– pro Tag, während 
mindestens 14 und höchstens  
21 Tagen pro Kalenderjahr 

CHF 20.– pro Tag bis maximal  
21 Tage pro Kalenderjahr 

Erholungskuren  
im Anschluss an Spitalaufenthalt 

CHF 30.– pro Tag, während 
mindestens 14 und höchstens  
21 Tagen pro Kalenderjahr 

CHF 70.– pro Tag bis maximal  
21 Tage pro Fall 

 

Diese Leistungsübersicht soll Ihnen auf einfache Art den Leistungsvergleich ermöglichen. Massgebend für die 

Leistungsausrichtung sind jedoch ausschliesslich Gesetz, Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB) und Besondere 

Bedingungen: sympany.ch/avb 

http://www.sympany.ch/avb

